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Korre s pond en z f ür die K r e is be a uftr a gt e n für Natur sc hutz, Zeitun,ien und Zeitschriften 

Fabche Wortbildungen in der Natnrt1chu tzm•Jse lt 
In Auf, ä tze11, Büd 1ern, ßeri1·hte11, Gr~elzen und Anordnu1111;en, 
auch in Vorh'ägen und Diskm~ionen wird foichtfertig und oft 
wenig überlegt der umfassende füi;riff ,Veit in Verbindung mit 
Tier, P flanze. Vogel, Käfer , Srhmet,crling und "\ ielen 11nderM 
Dingen in ein zusammenge,etzle~ U a11pl11 ort verwandelt. ,v enn 
e~ sich wirklirh um die Tierwelt, d. h. um alle Tiere der Erde, 
handelt, wäre die \Vortbildung und ihre Anwendung nicht zu be
anstanden. Zumeist beschreibt man jedoch nur bes timmte Land
striche. jn sogar nur Gärten, Parke, Friedhöfe, jahreszei tliche 
Vorkommen in ähnlich besrhränkten Gebieten. Selbst wenn Na
turschutz- nnd Landsr hafts~rhut1.gebicte bc,chricben werden, also 
regional begrenzte Räume, wird die Wortbildung Welt dermaßen 
•·ernicdlirht , daß sie lächerlich erscheint, Auch für riesenhafte 

mder, also \\ .eltteik, genügt e, vollend~, von Tieren, Vögeln , 
l11wl..tc11, Pflanzen usw. zu schreiben und zu reden. 
Die Sauberkeit und die Wahr heit in der Sprache muß dit> fal
schen \Vortbildnngen H rdrängcn. Jedermann kann dazu bei
t ragen, auch jene in der N°al111·schutzn1·bcit stehenden Mcns1·hrn. 

(147) B:'>J -z, 

Natnr11ehu tz und Imke r 
;liirht erst im F1·iihli11g, wenn es gilt, die knospen- und l.iliiten
tragenden Zweige der '>ildwachscnden W'eiden (Salix) vor <lern 
Abreißen zu bewahren, sondern jederzeit ist eine gute Zusammen
arbeit mit den Ver h'etcrn de~ l\ntmschut:zes uml den Imkern 
für die ö ffentlirhkcit zum Vurteil. Wo Plfonzpläne noch im 
Herbst erfüllt werden müs,en, ver1tesse man nicht, an ~e~ignetrn 
Stellen, wie Gräben, Ba!'h- und Flußnfem, Manervcrderkun~en, 
lfoldeuriindern, Hemi,en, Siedlung,plätzen und ähnlichen Riiumcn 
,v eiden der Ga tt ung Salix, aber auch Hasel- und Erlenbüschc zu 
pflanzen. \Vo dagegen Schattemlrnrk zu über winden ist, setze man 
Alpenjohanni.~he!'re, d nen von Bienen gern besurii ten Friihlings
blühc1·, der zugleich zu den besten Vogelschutzgehölzen gehört. 
Sodann ist als Hecke unter gleichen Bedingungen die Schneebeere 

r die Sommer- und Spülsommertracht bedeutsam. Die groß~n 
,·i f~c;, Beeren diese~ S tra uche5 sind unter dem Namen Knall

erbsen bekann t und spenden allen Drosselarten, aber auch Reb
hühnern und Fasanen ein a11sgezcirhnctes W'interfutter. Diese ge-
111mnten Bicncnwcidepfl:11wen lassen sich leicht kultivieren und 
benötigen nach wenigen Jahren Hackpflege kaum noch gärt~ 
nerische- Hilfe. Weiden können durch Stecklinge, Alpenjohannis
und Schneebeeren durrh Wurzelnusläuler, Hasel auch durch ihre 
F1·üchte, , ·ermehrt werden. Verschulte Pllanzen sind in fast allen 
Handelsgärtnereien für Baumschulartikel zu erstehen. 
Sollte der Pflanzplan in diesem Jahre keine Möglichkeit mehr 
bieten, den Bienen und ihren Pflegern zu helfen, müßten dafür 
in die Finanzpläne für das kommende Jahr entsprechende Mittel 
eingeplant werden. Beratung durch die Kreisbeauftragten und ihre 
Helfer, aber auch cinforhc Selbsthilfe innerhalb des Wettbewerbes 
,,Das schöne Dorf" dürfte das gleiche Ziel erreichen. (148) BN-z. 

Vo• rlehtl~en und falschen Zeltea 
Mindestens zwei Gründe sind maßgebend, in immer stärker sich 
entwickelnder \Veise zu zelten. Die Verbundenheit mit der Na
tur, einmal ihr recht nahe zu sein, fern vom Getriebe und der 
Hast innc1·halb de1· großen Städte düdte der eine, und der andere 
Grund zweifellos die Unvollkommenheit in vielen, oft zu teuren 
Hotels, übedüllten Massenunterkünften oder den zu wenigen Mög
lichkeiten dafür zu suchen sein. Mit Auto, Motor- oder Fahrrad 

b OII ic zu Fuß oder Faltboot glaubt man besser und unabhängiger, 
auch wohl unbeaufsichtigter, seine Ferientage verbringen zu 
können. 
Der Naturschutz, der mit allen Tatsächlichkeiten des Lebens auf 
Du und Du steht, weiß von diesen Gründen und achtet sie. Auch 
der Gesetzgeber verschließt sirh diesen Bestrebungen nicht, zumal 
sie keinesfalls nur von der Jugend, sondern auch von älteren 
Menschen geübt werden. 
Hichtig zu zelten ist deshalb eine persönliche und wohl auch 
technische Angelegenheit, die jeder Zeltende selbst zn lösen hat. 
Die Allgemeinheit jedoch stellt dazu einige ordnende Forderun
gen, die das Gesetz zum Ausdruck bringt. 
In Naturschutzgebieten darf keinesfalls gezeltet we1·den. Der § 1 
(2 d) des Gesetzes zur Erhaltung und Pflege der heimatlichen Na
tur (l\aturschutzgesctz) vom 4. August 1954 untersagt die;es au~
driicklirh, Selbst die Wege <liidcn dort nicht Yerlassen, Feuer an
gezündet und da~ Gebiet Yerunreinigt werden. 
In Landsrhaftssehutzgebieten, das sind Landschaftsteile, die beson
dere Eigenar ten und Schönheiten aufweisen und deshalb als Er
holungsgebiete und Wanderziele dienen, ist jedoch nach § 2 (3 c) 
das Zeiten an den dafür freigegebenen und a l, solche kenntlich 
gemochten Plätzen gestattet. 
"' er diese gesetzlichen Verlangen achtet, zeltet richtig. 
Falsch zelten alle diejenigen, die ich dem Gesetz aus Unkennt
nis oder aus Gleichgültigkeit widersetzen. Falsch zelten aber auch 
dirjrnigcn, die Blickpunkte, Yon denen tausende von Menschen 
die Landschaft mit ihren geschmeidigen Gliederungen und der fein 
,·erhangenen ,v eitc genießen lassen, durch Fahrzeuge aller Art 
blockieren, Badeplätze damit , ·er~perren und Lautsprecher in Kon
kurrenz mit den Stimmen der Natur zu bringen I ersuchen. 
Der Staatlirhe und Einzelhandel müßte in Selbstverantwortung 
vor dem Gesetz, aber nuch im Interesse seiner Kunden, beim Ver
kauf von Zelten und Zeltutensilien zugleich Verhaltensmaßregeln 
in der freien Landschaft erteilen. Ein kleines Faltblatt mit den 
wirhtig,ten gesetzlichen Bestimmungen, ll_löglichst in humorvoller 
Weise verfaßt, würde dem rM1tigen Zehen sehr dienlich sein 
und Verärgerungen und Enttäuschungen mindern oder ausschlie
ßen. - Die Zentrale Naturschutzverwaltung sollte dazu die 
Initiative ergreifen. (149) BN-z. 

Keinen Sehuß auf' Auer-, Birk- und Ba11elhühner 
Trotzdem diese drei Waldhühner nach § 11 der Ersten Durch
führungsbestimmung zum Gesetz zur Regelung des Jagdwesens 
vom 4, März 1954 zu den jagdbaren Tieren rechnen, kann der 
Naturschützer den Abschuß von \Valdhühnern wegen ihres gerade
zu katastrophalen Rückganges nirht gutheißen. Auer-, Birk- und 
besonders das Haselhuhn sind höchst selten noch in wenigen ge
eigneten ReYieren zu finden. Sie besitzen für die Landschaft Denk
malswert. Bis zu einer größeren. Wiedel'Yel'mehrung des Auer- und 
Dirkwildeb sollten die Schüsse au{ diese Hühner unterbleiben; es 
sei denn, daß ein ausgespl'ochener Raufbold im Interesse der Ver
mehrung sein Leben lassen muß. Das Haselhuhn jedoch müßte von 
der Zentralen Naturschutzverwaltung sofort auf die Liste der Yom 
Ausster ben bedrohten Tiere gesetzt werden. 
Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft als oberste Jagd
behörde wiirde sich durch einen Sehonzeiterlnß an die Jagd
behörden der Bezirke einen Verdienst um die Erhaltung der 
Waldhühner erwerben, der diesen seltenen \'Valdhühnern bis zu 
ihrer natürlichen Wiedervermehrung beste Lebensmöglichkeiten 
zu geben hätte. 
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Ein wirklicher Schutz von Pflanzen und Tieren darf aber nicht Fledermlllle ■In• keine Vö•el 
erst beginnen, wenn das Objekt Sellenheitswert ct·hii)t, sondern 
bereits vor dem Eintritt eines Seltenheitswerdens. (150) BN-z. 

BereU■tellung TOD Wlldf'utter 
Nach dem Gesetz zur Regelung des Jagdwesens vom 2-5. Novem
ber 1953, § 20, sind die J agdgebietsverantwortlichcn verpflichtet, 
in Notzeiten für angemessene Wildfütterung zu sorgen. Die da
für notwendige Bcrci~tcllung der Mittel hat nus den Jagd
einnahmen zu erfolgen. 
Das Futter kann aber nicht erst in den Tagen der Not beschafft 
werden. Kastnnicn und Eicheln sind rerhtzeitig tinzuhcimRcn 
und trocken, aho sehimmelfrci zu lagern. Heu, Klee, vor 
allem Laubheu, müssen ebenfalls rechtzeitig gesammelt und an 
geeigneten Stellen und in angemessener Menge vorhanden sein. 
Druschabfälle, frei von Meldesamen, sind bei den Rcvierfürste
reien, der LPG, der BHG oder in sonstigen \Virtschaftsgebiiuden 
nur für Winterfutterzwecke zu horten. Die Futterpläl2e sind 
Bchon jetzt auf Grund des Wildbt~tandcs und der Licbling,aufcnt
haltsriiume der Tiere auszusuchen und kortenmäßig festzulegen. 
Raufen und Krippen sind -auf ihre Gebrauchsbereitschaft nicht 
erst bei Inbetriebnahme zu überprüfen. Futterschütturigsstellcn 
inmitten von Remisen müssen etwas entrodet und im pfiel(lichcn 
Zustande sein, damit sich nicht die natürlichen Feinde von Reb-

hn und Fasan allzu bequem heranschleichen können. 
_,, ist wichtig, daß anr h an Fott<"r~rrii~tr für Grcif,ögel gedarbt 
wird. Das sind drei- oder vierpfählige Grstelle, clic trans

portabel, ähnlich wie Kleereuter sind und an geeigneten 
freien Stellen aufgebaut werden. In e twa zwei !\lctcr 
über dem Boden, also fochssicher, besitzen sie eine 
Bretterverbindung aus Holzschwarten, auf die in schneercichen 
Wintern tote Hauskaninchen, Schlachteabfälle oder ähnliche, ge
legt wird. Auch Mäuse und Ratten , sofern sie nicht ,·crgiltct sind, 
eigenen sich zur Beschickung. Sie we1·den aber nur dann dort den 
gewünschten Erfolg bringen, wo Rabenvögel im Revier nicht im 
Obermaße vorhanden sind. 
Futterplätze für das Wild sind vertraulich zu behandeln. Jede 
öffentliche Platzauswahl ist zu vermeiden. Eine Oberwachung 
ist genau so notwendig, wie eine regelmüßige in jeder Beziehung 
verläßliche Beschickung-
Wer die Fütterung und die Beaufsichtigung übernimmt, ist von 
dem Jagdgebietsverantwortlichen noch im Monat September fest
zulegen. Im Winter 1956/5? muß die Fütterung weit besser 
klappen als in den vergangenen \Vintern. Besonders in den Land-
6Chafts- und Naturschutzgebieten muß eine vorbildliche Organi-

r ung in der Versorgung des Wildes mit Nnhrungsmilteln 
,b~tvcrständlich sein. (151) BN-z. 

Eberwurz nnd Get'J'an■ter Enaian hlflhen 
Die Trockenhänge der Ausläufer der Mittelgebirge, besonders dort, 
wo im Boden Kalk lngert , gehören zu den an Arten pflanzen
reichs1en Gebieten Mitteleuropas. In jedem Wachstumsmonat 
blühen irgendwelche Pflanzenwunder. Vom August bis in den 
Oktober hinein ist es die Stengellose Eberwurz, die Silberdistel, 
wie auch eine ihrer bekanntesten Namen lautet, deren Blütenstern 
herb, aber eindringlich im Frühherbst leuchtet. Sonne und Wind, 
unendlich blauer Himmel und ziehende Wolken posscn zu ihrem 
Traumbild. 
Der Blütenkorb besitzt eine gelbliche oder purpurbraune Scheibe, 
die von silberhelien Hüllhlüttern gerahmt ist. Bei drohendem 
Regen schließen sie sich über dem Korb zusammen, Bo daß der 
Volksmund von einer Wetterdistel spricht. Bei etwa 10-12 cm 
Durchmesser besitzt diese Blume eine imponierende Größe. 
In ihrer Nachbarschaft auf den weiten oft von Steinen übersäten 
Triften blüht auch bis in den Oktober hinein der Gefranste 
Enzian. Seine azurblauen Blüten wetteifern mit dem Blau des 
Himmels im Frühherbst. Die vierzipfligen gefransten Blüten
blätter verleihen ihm seinen Nomen. 
Eberwurz und Enzian dürfen auf Grund der Anordnung zum 
Schutze von wildwachsenden Pflanzen nicht gepfliickt oder gnr 
ausgegraben werden. Sie stehen unter völligem Schutz. (152) BN-z. 
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In der warmen Jahreszeit bis in den Spätherbst hinein, beson
dc1·s nn windstillen warmen Abenden, erregen die F!uggewand
heit der Fledermiluse immer wieder das Staunen der Natur
freunde. Das Erbeuten fliegender I nsekten ist der Zweck des fast 
völlig geräuschlosen, etwas geheimnisvoll wirkenden Fluges die
ses Tieres. Es besitzt alle Merkmale eines Säugers und hat mit 
e-incm Vogel nicht~ zu tun. Rund 20 verschiedene Arten Fleder
mäuse kommen in Deutschland vor, die sich nicht nur in der 
Größe, sondern auch im äußeren Aussehen, z, B. an den Ohren, 
der Kopfbildung und im örtlichen Vorkommen unterscheiden. 
Alleu eigen ist die Flughaut, die durch spangenartige Hand
wurzelknochen und Fingerglieder gespannt wird. Das in der Haut 
eingelagerte Nervengewebe gestattet diesen Tieren auch das Flie
gen in tiehter Dümm~rung. Sie fühlen damit W iderstände im 
J<'lugrnnm und venneiden dadurch jeden Zusammenstoß. In der 
Ruhestell ung liegt sie dem Körper an. Mit dem Kopf nach unten 
ruht da~ Tier. \\- enn sie umhergeistern, Nnchtlalter und vielerlei 
Insekten ha,cheml, glaubt der Nichtkenner keine Fledermaus, 
sondern ein unbekanntes Etwas vor sieb zu haben. 
So merkwürdig der überaus stcigerungsfiihige Flug dieser Tiere 
auch ist, weit interessanter ist ihr übriges Leben. Die Be
gattung erfolgt noch im Herbst. Die Geburt des Jungen manch
mal auch von Zwillingen - die Fachleute kennen auch Drillings
geburten - erfolgt in Wochenstuben, wo nur die Weibchen eine 
k urze Zeit nach der /1.iederkunft oft zu hunderten tranbenartig 
zusarnmenhiingen. Sie bleiben diesen Räumen jahrzehntelang 
und viel länger treu. Der Guano, wie der Kot dieser Tiere 
heißt, i8l oft 10 11ml viel mehr Zentimeter angehiinft, diesen 
Umstand venatcnd. Aber dann sind sie eines Tages allesamt 
Hrschwundcn, dir Kinder an der Bt'ust mit sieb herumtragend. 
Sie haben Bic-11 im Pelz der Mnttcr vcrhnkelt und werden erst 
nach ihrem ~elbständigen l'inhrungserwerh freigegeben. 
Bei Einbruch kühlerer Temperaturen, bei etwa 8 Grad Wärme, 
verlnRsen die Flcdcrmiiusc ihre Oberwinterungsriiume nur noch 
selten. Sie surhcn frostfrcie Iliiume in alten bohlen Bi\umeu, 
trockenen überhängenden Felsspalten, in Höhlen, Oberböden, 
Kir chtiirmrn. Ruinen und iihnlichen Unterschlupfen .auf. Dort h:ingcu 
sie in Trauben dirht beieinander, den Kopf nach unten, die Flug
haut fest über den Körper gleich einer Pelerine gehängt. Der 
Herzschlag mindert sich stark und die wenige Nahrung wird den 
im Körper auige~pcicherten Fettreserven entnommen. Es ist eine 
Art Winterschlaf, in dem sie verfallen. 
Viele sonst noch offene Fragen aus dem Leben der Fledermäuse 
bcschäftisen so manchen Naturfreund und Wissenschaftler. Wer ein• 

mnl eine \\.ochenstubc entdeckte, wird diese Heerscharen und den 
penetranten Geruch des Kotdunstes nie wieder vergessen. Man 
berichte darüber sofort und ohne öffentliches Aufheben dem 
nilchsten Zoologischen Institut oder vertraue sich seinem De
zirksbenuftragten an. 
Die Anordnung zum Schutze von nichtjagdharen wildlebenden 
Tieren mi t Ausnahme der Vögel vom 15. Februar 1955 stellt alle 
Arten unter ge~etzlichcn Schutz. (153) BN-z. 

Nicht 111ur Veriöß'cotlldlonl( be11tlmmt 
Die vorn Zentralen Fachausschuß für Ornithologie für den 29. 
und 30. September 1956 in Erfurt vorgesehene Regionale Orni• 
thologentagung fällt aus. Es ist wünschenswert, allen Fachgrup
penleitern und den Mitgliedern dieses bekannt zu geben. Der Be
zirksfaehausschuß für Ornithologie im Bezirk Halle beabsichtigt, 
dafür im Oktober oder Novembct· zu einer Fachgruppenleiter
tagung nach Halle einzuladen. Niihere Angnben erfolgen dem
nächst. (156) BN-z. 

Bank: Kouco-Nr. 53/53111 bei do,, Scadt• und SaalkrelHparkasae Halle 
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